
Standortplanungÿ fürÿ Mobilfunkantennen

Dieÿ Meinungÿ vonÿ Gemeinderäten,ÿ sieÿ hättenÿ aufÿ privaten

Grundstückenÿ keinenÿ Einflussÿ bzw.ÿ keinÿ Mitspracherecht

beiÿ derÿ Planungÿ undÿ demÿ Bauÿ vonÿ Mobilfunksendernÿ (Han-

dy-Masten)ÿ istÿ schlichtÿ undÿ einfachÿ falsch.

Gemeindenÿ besitzenÿ eineÿ autonomeÿ Planungshoheit.ÿ Vor-

aussetzungÿ hierzuÿ istÿ allerdingsÿ derÿ Planungswille.ÿ Istÿ die-

serÿ vorhanden,ÿ kannÿ sehrÿ wohlÿ durchÿ eineÿ vernünftige

Senderstandortplanungÿ eineÿ Belastungsminimierung für

dieÿ Bevölkerungÿ erzieltÿ werden.ÿ Niemandÿ kannÿ denÿ Pla-

nungswillenÿ einerÿ Gemeindeÿ innerhalbÿ ihresÿ rechtlichen

Rahmensÿ aufhalten.

Mittelsÿ Veränderungssperreÿ undÿ einerÿ positivenÿ Bauleit-

planungÿ innerhalbÿ desÿ kommunalenÿ Flächennutzungspla-

nes,ÿ kannÿ eineÿ fürÿ alleÿ Beteiligtenÿ vernünftigeÿ Mobilfunk-

versorgungÿ ohneÿ übermässigeÿ Mikrowellenbestrahlungÿ er-

reichtÿ werden.

Beispieleÿ dieserÿ Artÿ gibtÿ esÿ inÿ anderenÿ Gemeindenÿ zurÿ Ge-

nügeÿ undÿ könnenÿ vonÿ derÿ Bürgerinitiativeÿ gerneÿ zurÿ Verfü-

gungÿ gestelltÿ werden.ÿ Dieÿ verantwortlichenÿ Politikerÿ ha-

ben,ÿ wennÿ Sieÿ esÿ wollen,ÿ alsoÿ durchausÿ dieÿ Möglichkeit,

betroffeneÿ Anwohnerÿ vorÿ derÿ Gesundheitsgefährdung

durchÿ Mikrowellenstrahlung zuÿ schützen.
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